
Flüchtlingskinder haben das
Recht auf besonderen Schutz und
Hilfe. Auch alle anderen Rechte
der Kinderrechtskonvention
gelten für sie in dem Land,
in dem sie gerade sind. 

Artikel 22: 
Schutz auf der Flucht

Artikel 22: Flüchtlingskinder

(1) Die Vertragsstaaten tref en geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind, das die 
Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden Regeln und Verfahren 
des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird, angemessenen Schutz 
und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen oder in 
anderen internationalen Übereinkünften über Menschenrechte oder über humanitäre Fragen, denen die 
genannten Staaten als Vertragsparteien angehören, festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es 
sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht.

(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten in der ihnen angemessen erscheinenden Weise bei allen 
Bemühungen mit, welche die Vereinten Nationen und andere zuständige zwischenstaatliche oder 
nichtstaatliche Organisationen, die mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, unternehmen, um ein 
solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen und um die Eltern oder andere Familienangehörige eines 
Flüchtlingskinds ausfindig zu machen mit dem Ziel, die für eine Familienzusammenführung notwendigen 
Informationen zu erlangen. Können die Eltern oder andere Familienangehörige nicht ausfindig gemacht 
werden, so ist dem Kind im Einklang mit den in diesem Übereinkommen enthaltenen Grundsätzen derselbe 
Schutz zu gewähren wie jedem anderen Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend 
aus seiner familiären Umgebung herausgelöst ist.

Die wichtigsten Kinderrechte
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Artikel 38: 
Schutz im Krieg
Du hast das Recht auf Schutz im
Krieg. Ein zusätzlicher Vertrag
bestimmt, dass kein Kind zu
aktiver Teilnahme an bewaffneten
Konflikten herangezogen
werden darf.

Artikel 38: Schutz bei bewaf neten Konflikten; Einziehung zu den Streitkräften

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für sie verbindlichen Regeln des in bewaf neten Konflikten 
anwendbaren humanitären Völkerrechts, die für das Kind Bedeutung haben, zu beachten und für deren 
Beachtung zu sorgen. 

(2) Die Vertragsstaaten tref en alle durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Personen, die 
das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.

(3) Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, zu ihren Streitkräften einzuziehen. Werden Personen zu den Streitkräften eingezogen, 
die zwar das fünfzehnte, nicht aber das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, so bemühen sich die 
Vertragsstaaten, vorrangig die jeweils ältesten einzuziehen. 

(4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, die Zivilbevölkerung in 
bewaffneten Konflikten zu schützen, tref en die Vertragsstaaten alle durchführbaren Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass von einem bewaf neten Konflikt betrof ene Kinder geschützt und betreut werden.
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